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15. Oktober 1910 Jtë 10 Jlcbter Oabrgang

fit S ill inciter gjrhammr
^fPjieffes ©rgati best §djtt»cij. $cBatnmen»emns

(Srfdjeint jebcit SDÎonat einmal.

SruiJ unb ©jpebttton :

Siißler & 9Berber, Siußörtttferei juin „9tttßof"
SBagIjau§g. 7, Sßern,

mo&in au4 Abonnements. unb SnfertionS.Sluftrnge ju ritbten finb.

üeber die menstruation/
Son jeßer ßaben bie eigenartigen @rfcEjei=

nungen im Seben ber grau, ftà) buret) einen
regelmäßigen Stutabgang aug ben ©efcßlecßtg»
teilen cßarnfterifieren, unb bie mir alg monatlicße
Steinigung, alg Siegel ober ÜRenftruation be=

geießnen, bie ißtjantafie ber SRenfcßen lebßaft,
angeregt, unb bon fräßen Reiten an mürben
©rtlärungen bafür ge) ließt unb Sßeorieen gu
biefem ßmeefe aufgeftellt. 9lucß religiög=ßßgiei=
nifeße Sorfcßriften mürben aufgeftellt, mie g. S3,

bon SRofeg in ber ©efeßgebung ber ggraeliten.
Sie miffen, baß mäßrenb beg 3ugeg beê Solfeg
ggrael buriß bie SSüfte, jebe grau, bie bie
ißeriobe befam, big gu beren Sollenbung außer»
ßatb beg ßagerg alg unrein abgefonbert fiiß
ßalten mußte, unb baß eg ißrem SRanne Der»
boten mar, bor einem gemiffen $eitpuuft mit
ißr mieber gefcßlecßtlicß gu berfeßreti.

Sn beu berfeßiebenen breiten beg ©rbballeg
tritt bie erfte Siegel gu feßr berfcßiebeneit Seit'
puuften ein. gm allgemeinen farm man fagen,
baß bie Slngeßörigen füblicßerer Hölter früßer
menftruiert finb, alg biejenigen meiter naeß
Sterben gu SBoßnenber. gu gnbieit tritt bie

ißeriobe feßon mit neun big geßn gaßren ein.
Stber nießt nur bie Staffeneigentümlicßfeiten,
fonbern autß bie Sebengroeife unb infolgebeffen
bie .ßugeßörigfeit gu beffer ober meniger gut
fituierten klaffen ßat einen ©influß auf ben
©iniritt ber erften Siegel, ge beffer im allge»
meinen bie ©rnäßrung, je geringer bie förper»
ließe Slrbeit, befto früßer ber ©iutritt ber SRen»

ftruation.
9lber aueß anbere äußere ©inflüffe geminnen

einen ©influß auf ben ©intritt ber Siegel, fo
feßen mir, baß bie SRäbcßen ber ©gfimog im
ßoßen Siorben mäßrenb ber bier SRonate ber
fogenannten arftifcßeri Stacßt .nießt menftruiert
finb.

Sie SRenftruation befteßt aug einer alle 28
Sage mieberfeßrenben unb einige (brei big fünf)
Sage anbaiternben Slbfouberung bon Slut aug
ben ©efcßletßtgteilen beg SBeibeg. Siefe 2lb=

fonberung, girfa 100 big 250 ©ramm (bon
SBinfel), feßrt uugefäßr mäßrenb breißig gaßren
regelmäßig mieber, im großen gangen fann
man fagen bom 15. big 45. gaßre. ©g ftellen
biefe gaßre bie 3eit ber ©efeßleeßtgreife bar,
innerßalb beren bie gortpflangung beg SRen»

feßengefeßleeßtg beim eingelnen Söeibe fieß ab»

fpielt. Unter normalen Umftänben foil mäßrenb
biefen gaßren bie ißeriobe nur augbleiben, menu
eine Scßmangerfißaft eintritt unb foil naeß

Seenbigung beg SBocßenbetteg unb beg Säuge»
gefcßäfteg fid) mieber regelmäßig einftelten.

Sie feineren Vorgänge bei ber SRenftruation
finb nun folgenbe: Sebor bie Siegel eintritt,
fteigt infolge eineg eigentümlicßen periobifeßen
Sorgangeg ber Slutbrud ber grau big gu
einer befiimmten §öße an. Sßenn feßon biefer
Slnftieg fieß im gangen Körper bemerfließ maeßt,

* SKit teiltoeifer 83enü|ung beä Betr. fapiteö in Bon
Findel: „äitlgemeine ©ßnäfologie."

Sßcrantwortlidje SRebaftiou fiir ben rotfieufrfiaftltäjcn Seil :

Dr. med. u. Jgeflenßerg-^cir&t),
fgrouenargt,

©djlranengaffe 14, Sem.

giir ben aflßemeinen Seil:
grl. 31. ilauutgartncv, ^eBainmc, 2Bagßau§g. 3, S8em

fo ift boiß fein §aupteffeft auf bie ©efcßlecßtg»

organe unb beren Umgebung fongentriert. SBir
bemerfen in biefer ©egenb eine ftärfere güHung
ber 93lutgefäffe unb infolgebeffen ein Slnfcßmelten
ber ©emebe. gn einem beftimmten Slugeublide
nun mirb biefer SÇrud in ber Scßleimßaut ber
©ebärmutter gu groß unb bie feineren Slut»
gefäffe geben naeß, bag Slut tritt in bie Scßleim»
ßaut aug, gerftört biefe unb finbet fo feinen
SBeg naiß außen. Slbßängig feßeint biefer ißrogeß
gu fein bon ber Steifung eineg ©iblägcßeng im
©ierftod unb ber ©ntleerung eineg ©ieg in bie
©ileiter unb burdß bie ©ebärmutter naeß außen.
Sod) ift bieg nießt fo gu üerfte.ßen, alg ob

gerabe bei ber ißeriobe ein ©i abgeße, eg tann
bie ©iabftoßung gu feber $eit flUl^ gmifißen
ben ißerioben ftattfinben. Sag langfame Sin»
fdßmeÖen in ber 3eü üor ber Stege! bemirtt,
baß bei nerbög beranlagten grauen feßon einige
Sage bor S3eginn ber Blutung ein ©efüßl bon
bumpfem Scßmerg ober 3ie^en im auf»
tritt, ©ine meitere ©rfißeinung geigt, mie nießt
nur bie ©efeßleeßtgorgane, fonbern ber gefamte
gnßalt ber unteren |>älfte ber S3aucßßoßte an
ber Scßmeltung teilnimmt, ©g gibt mimlicß
grauen, bie an eßronifeßen Seibeit, g. S3, beg

SBurmfortfaßeg leiben unb bie bem Slrgt gang
beftimmt angeben, baß bie Sdjmergen, bie fie
in ber reeßten Unterbauißgegenb berfpüren,
jebegmal bor ber Sßeriobe auftreten ober fieß
berftärfen. Sieg fommt baßer, baß ber betref»
fenbe SBurmfortfaß mit ber Umgebung 93er»

maeßfungen eingegangen ift unb bei ber nun
erfolgten SlnfdßmeHung ber Drgane bie 93er»

roaeßfungen gegerrt merben. Siefe 93orgäitge
in ben ©eftßlecßtgorganen finb begleitet bon
einer Steiße bon ©rfeßeinungen im SUlgemein»
befinben ber SRcnftruierenben. 93efonberg auf
bem ©ebiete ber Sterben tritt bieg gu Sage,
inbem eine grau, bie bie Siegel ßat, reigbarer
ift, fieß leicßter aufregt unb teießter ermübet.
©eifteSfranfe neigen gu biefer $eit in erßößtem
SRaße gu ©emalttätigfeit.

Scßmergen treten in ber normalen ißeriobe
nidßt auf, nur eine Steigung gu Störungen bei
mangelßaftem 93erßalten. Sodß merben aueß

gang gefuube ißerfonen leidet ein gemiffeg ßie=
ßen, ein ©efüßl bon SRübigüeit im fireug ber»
fpüren.

2Sag ift nun ber 3toed ber Stegein?
Sie miffen aHe, baß bie ©ebärmutterfißleim»

ßaut ben Drt barftellt, mo fieß bag befruchtete
®i beim 93eginn einer Scßmangerfißaft einbettet.
Slug biefer — bureß bie Scßmangerfißaft ber»
änberten — Scßleimßaut muß bag ©i-feine
Staßrung gießen. @g ift alfo miißtig, baß bie
Scßleimßaut immer in einem gvtftanbe tft, ber
fie befähigt, biefer SCufgabe aufg befte gereißt
gu merben. Segßatb ftoßt fieß monatlicß bie
etmag alt gemorbene Scßleimßaut ab unb maißt
einer frifeßen ißlaß. Stur menn eine Scßmottger»
fißaft eintritt, fo ßört biefer ißrogeß auf, um
naeß 93eenbigung berfelben im Söoißenbett mieber

gu beginnen. Stur ift am Slnfang beg Söocßen«
betteg bie ©ebärmutter biel größer alg normal

3XBonnementë :

Qaï)re§ » 3l6onnement§ ?Çr. S. 50 für bie ©djtoeij
Söif. 2. 50 für bag Slugfanb.

Sufernte :
©ißmeig 20 ©tg., Sluglanb 20 Sßf. pru 1-fp. Sßetitgeile.

©rötere 2tuftrage entfprediftibcv Rabatt.

unb begßalb bauert biefer ißrogeß autß biel
länger, girfa feeßg SBocßett (9Boißenbett). SRan
fann alfo fagen : Sag SJoißenbett ift bie SRen»

ftruation naeß ber Scßmangerfißaft, bei ber —
fd)on bei ber ©eburt — bie Scßmangerfcßaftg»
fcßleimßant (ßinfällige §aut) mit beni befritd)»
teten unb entroidfelten @i auggeftoßen mirb.
Ober: Sie SRenftruation ift bie ©eburt eineg
nießt befrneßteten ©ieg mit beffen 9Bocßenbett.

®g ift nun eigentlicß felbftberftänblid), baß
ein fßrogeß, ber fo mie bie SRenftruation ben
gefamten Körper in SRitleibenfißaft gießt, aufg
forgfältigfte bor feber Störung gefißüßt merben
füllte unb baß eine grau mäßrenb ber ißeriobe
nur bag notmenbigfte an förperlicßen unb
geiftigen Sluftrengütigen leiften bürfte, unb bodj,
mie biet mirb ßier gefünbigt: gn erfter Sinie
bon Seiten ber SRütter, bie ißre Söcßter über
bie SSicßtigfeit ber monatlidfen Steinigung nießt
aitfflären, fonbern fie mäßrenb biefer ffeit in
93efißäftigungen fortfaßren unb Strapazen fie
augfeßen laffeu, bie ßöcßft ungmeefmäßig finb.
9Benn g. 93. ein jutigeg SRäbcßen fortfäßrt,
mäßrenb biefer grit falte glußbäber gu neßmen,
ober an einem größeren SluSftug teilnimmt,
fo ift bieg nießt gu billigen. 93iele SRäbcßen
feßeuen fiiß, ben ©runb ißrer 93erßinberung
erfennen gu laffen unb neßmen lieber an einer
Sangbeluftigung teil unb feßen fiiß fo ernften
©efnnbßeitgftöruugen aug. inhere nbcß töriißtere
berfuißen, um auf eine folcße 93eluftigung niißt
bergießten gu müffen, ben ©intritt ber Siegel
gu befeßleunigen buriß allerlei iprogebitrett, mie
gußbäber mit Senf unb bergleiißen. Sie golge
fobßer Slnmenbungert finb bann meift jaßrelang
mieberfeßrenbe Scßmergen im 93aitcße unb im
Sreug bei ben Venoben, Krämpfe u. bgl.

Stiißt nur fultibierte 93ötfer menben foldje
ißrogeburen an, aueß bei auf einer nieberen
à'ulturfhtfe fteßenben Stationen finbet man fie.
Sltlerlei Stäuißerungen, SRaffage, innere SRittel
merben gebrauißt.

£ier bürfen mir nun ein anbereg Kapitel
nicht übergeßen, bag beg leiber auiß bei ung
noeß bielfaiß berbreiteten Slberglattbeng in 93c=

gug auf bie ißeriobe. SBie maneße grau ift
noeß in bem 9Baßne befangen, eg fei fißäblicß,
mäßrenb ber Siegel bie SBäfiße gu meißfein,
unb fo mirb benn, menn ber SRonatgfluß
infolge ©rfranfung länger alg gemößnlicß an»
bauert, bag gleite feßmußige §emb meiter
getragen. Sa eg ift mir feßon borgefommen,
baß grauen in bie Sprecßftunbe famen, um
megen ißren 93lutungen um Slat gu fragen,
unb gang naib fagten: Scß glaubte geftern,
bie Siegel fei borbei unb ßatte feßon ein frifißeg
£jemb angegogeit, aber ßeute SRorgen fam mieber
Slut unb ba ßabe icß mieber bag alte angegogen.
©inem foleßen Slberglaubeit faß icß einft eine

grau gum Dpfer fallen, inbem fie aug gteidfem
©runbe für ißre ©ntbinbung meßt nur ein alteg
ungemafißeneg §emb angog, fonbern aueß alte
unb bredige Seintüißer in ißr Sett legte. 9111er»

bingg änberte bieg bie ßerbeigerufene ^ebamrne
fofort bei ißrer 9ln!unft, aber eg mar gn fpät,
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Dir Zlljmiirr Aeiiame
Offizielles Organ des Schweiz. Kevammenvereins

Erscheint jeden Monat einmal.

Druck und Expedition:

Biihler à Werder, Buchdruckerei zum „Althof"
Waghausg. 7, Bern,

wohin auch Abonnements- und Jnsertlons-Auftrage zu richten sind.

Ueber Me Menstruation.*
Von jeher haben die eigenartigen

Erscheinungen im Leben der Frau, die sich durch einen
regelmäßigen Blutabgang aus den Geschlechtsteilen

charakterisieren, und die wir als monatliche
Reinigung, als Regel oder Menstruation
bezeichnen, die Phantasie der Menschen lebhaft
angeregt, und von frühen Zeiten an wurden
Erklärungen dafür gesucht und Theorieen zu
diesem Zwecke aufgestellt. Auch religiös-hygieinische

Vorschriften wurden aufgestellt, wie z. B.
von Moses in der Gesetzgebung der Jsraeliten.
Sie wissen, daß während des Zuges des Volkes
Israel durch die Wüste, jede Frau, die die

Periode bekam, bis zu deren Vollendung außerhalb

des Lagers als unrein abgesondert sich

halten mußte, und daß es ihrem Manne
verboten war, vor einem gewissen Zeitpunkt mit
ihr wieder geschlechtlich zu verkehren.

In den verschiedenen Breiten des Erdballes
tritt die erste Regel zu sehr verschiedenen
Zeitpunkten ein. Im allgemeinen kann man sagen,
daß die Angehörigen südlicherer Völker früher
menstruiert sind, als diejenigen weiter nach
Norden zu Wohnender. In Indien tritt die

Periode schon mit neun bis zehn Jahren ein.
Aber nicht nur die Rasseneigentümlichkeiten,
sondern auch die Lebensweise und infolgedessen
die Zugehörigkeit zu besser oder weniger gut
situierten Klassen hat einen Einfluß auf den
Eintritt der ersten Regel. Je besser im
allgemeinen die Ernährung, je geringer die körperliche

Arbeit, desto früher der Eintritt der
Menstruation.

Aber auch andere äußere Einflüsse gewinnen
einen Einfluß auf den Eintritt der Regel, so

sehen wir, daß die Mädchen der Eskimos im
hohen Norden während der vier Monate der
sogenannten arktischen Nacht.nicht menstruiert
sind.

Die Menstruation besteht aus einer alle 28
Tage wiederkehrenden und einige (drei bis fünf)
Tage andauernden Absonderung von Blut aus
den Geschlechtsteilen des Weibes. Diese
Absonderung, zirka 100 bis 250 Gramm (von
Winkel), kehrt ungefähr während dreißig Jahren
regelmäßig wieder, im großen ganzen kann

man sagen vom 15. bis 45. Jahre. Es stellen
diese Jahre die Zeit der Geschlechtsreife dar,
innerhalb deren die Fortpflanzung des

Menschengeschlechts beim einzelnen Weibe sich

abspielt. Unter normalen Umständen soll während
diesen Jahren die Periode nur ausbleiben, wenn
eine Schwangerschaft eintritt und soll nach
Beendigung des Wochenbettes und des Säuge-
geschästes sich wieder regelmäßig einstellen.

Die feineren Vorgänge bei der Menstruation
sind nun folgende: Bevor die Regel eintritt,
steigt infolge eines eigentümlichen periodischen
Vorganges der Blutdruck der Frau bis All
einer bestimmten Höhe an. Wenn schon dieser
Anstieg sich im ganzen Körper bemerklich macht,

* Mit teilweiser Benützung des betr. Kapitels in von
Winckel: „Allgemeine Gynäkologie "

Verantwortliche Redaktion für den wissenschaftlichen Teil:
lZr. msck. v. Jellmberg-Fardy,

Frauenarzt,
Schwanengasse Nr. 14, Bern.

Für den allgemeinen Teil:
Frl. A. Baumgartner, Hebamme, Waghausg. 3, Bern

so ist doch sein Haupteffekt auf die Geschlechtsorgane

und deren Umgebung konzentriert. Wir
bemerken in dieser Gegend eine stärkere Füllung
der Blutgesässe und infolgedessen ein Anschwellen
der Gewebe. In einem bestimmten Augenblicke
nun wird dieser Hrack in der Schleimhaut der
Gebärmutter zu groß und die feineren Blut-
gefäffe geben nach, das Blut tritt in die Schleimhaut

aus, zerstört diese und findet so seinen
Weg nach außen. Abhängig scheint dieser Prozeß
zu sein von der Reifung eines Eibläschens im
Eierstock und der Entleerung eines Eies in die
Eileiter und durch die Gebärmutter nach außen.
Doch ist dies nicht so zu verstehen, als ob

gerade bei der Periode ein Ei abgehe, es kann
die Eiabstoßung zu jeder Zeit auch zwischen
den Perioden stattfinden. Das langsame
Anschwellen in der Zeit vor der Regel bewirkt,
daß bei nervös veranlagten Frauen schon einige
Tage vor Beginn der Blutung ein Gefühl von
dumpfem Schmerz oder Ziehen im Kreuz
auftritt. Eine weitere Erscheinung zeigt, wie nicht
nur die Geschlechtsorgane, sondern der gesamte
Inhalt der unteren Hälfte der Bauchhöhle an
der Schwellung teilnimmt. Es gibt nämlich
Frauen, die an chronischen Leiden, z. B. des
Wurmfortsatzes leiden und die dem Arzt ganz
bestimmt angeben, daß die Schmerzen, die sie
in der rechten Unterbauchgegend verspüren,
jedesmal vor der Periode auftreten oder sich

verstärken. Dies kommt daher, daß der betreffende

Wurmfortsatz mit der Umgebung
Verwachsungen eingegangen ist und bei der nun
erfolgten Anschwellung der Organe die
Verwachsungen gezerrt werden. Diese Vorgänge
in den Geschlechtsorganen sind begleitet von
einer Reihe von Erscheinungen im Allgemeinbefinden

der Menstruierenden. Besonders auf
dem Gebiete der Nerven tritt dies zu Tage,
indem eine Frau, die die Regel hat, reizbarer
ist, sich leichter aufregt und leichter ermüdet.
Geisteskranke neigen zu dieser Zeit in erhöhtem
Maße zu Gewalttätigkeit.

Schmerzen treten in der normalen Periode
nicht auf, nur eine Neigung zu Störungen bei
mangelhaftem Verhalten. Doch werden auch

ganz gesunde Personen leicht ein gewisses Ziehen,

ein Gefühl von Müdigkeit im Kreuz
verspüren.

Was ist nun der Zweck der Regeln?
Sie wissen alle, daß die Gebärmutterschleimhaut

den Ort darstellt, wo sich das befruchtete
Ei beim Beginn einer Schwangerschaft einbettet.
Aus dieser — durch die Schwangerschaft
veränderten — Schleimhaut muß das Ei.seine
Nahrung ziehen. Es ist also wichtig, daß die
Schleimhaut immer in einem Zustande ist, der
sie befähigt, dieser Aufgabe aufs beste gerecht
zu werden. Deshalb stößt sich monatlich die
etwas alt gewordene Schleimhaut ab und macht
einer frischen Platz. Nur wenn eine Schwangerschaft

eintritt, so hört dieser Prozeß auf, um
nach Beendigung derselben im Wochenbett wieder
zu beginnen. Nur ist am Anfang des Wochenbettes

die Gebärmutter viel größer als normal

Abonnements:
Jahres - Abonnements Fr. îî. 3« für die Schweiz

Mk. A. 3N für das Ausland.

Inserate:
Schweiz 2V Cts., Ausland 20 Pf. pro 1-sp. Petitzeile.

Größere Aufträge entsprechender Rabatt.

und deshalb dauert dieser Prozeß auch viel
länger, zirka sechs Wochen (Wochenbett). Man
kann also sagen: Das Wochenbett ist die
Menstruation nach der Schwangerschaft, bei der —
schon bei der Geburt — die Schwangerschafts-
schleimhatlt (hinfällige Haut) mit dem befruchteten

und entwickelten Ei ausgestoßen wird.
Oder: Die Menstruation ist die Geburt eines
nicht befruchteten Eies mit dessen Wochenbett.

Es ist nun eigentlich selbstverständlich, daß
ein Prozeß, der so wie die Menstruation den
gesamten Körper in Mitleidenschaft zieht, aufs
sorgfältigste vor jeder Störung geschützt werden
sollte und daß eine Frau während der Periode
nur das notwendigste an körperlichen und
geistigen Anstrengungen leisten dürfte, und doch,
wie viel wird hier gesündigt: In erster Linie
von Seiten der Mütter, die ihre Töchter über
die Wichtigkeit der monatlichen Reinigung nicht
aufklären, sondern sie während dieser Zeit in
Beschäftigungen fortfahren und Strapatzen sie

aussetzen lassen, die höchst unzweckmäßig sind.
Wenn z. B. ein junges Mädchen fortfährt,
während dieser Zeit kalte Flußbäder zu nehmen,
oder an einem größeren Ausflug teilnimmt,
so ist dies nicht zu billigen. Viele Mädchen
scheuen sich, den Grund ihrer Verhinderung
erkennen zu lassen und nehmen lieber an einer
Tanzbelustigung teil und setzen sich so ernsten
Gesundheitsstörungen aus. Andere noch törichtere
versuchen, um auf eine solche Belustigung nicht
verzichten zu müssen, den Eintritt der Regel
zu beschleunigen durch allerlei Prozeduren, wie
Fußbäder mit Senf und dergleichen. Die Folge
solcher Anwendungen sind dann meist jahrelang
wiederkehrende Schmerzen im Bauche und im
Kreuz bei den Perioden, Krämpfe u. dgl.

Nicht nur kultivierte Völker wenden solche

Prozeduren an, auch bei auf einer niederen
Kulturstufe stehenden Nationen findet man sie.
Allerlei Räucherungen, Massage, innere Mittel
werden gebraucht.

Hier dürfen wir nun ein anderes Kapitel
nicht übergehen, das des leider auch bei uns
noch vielfach verbreiteten Aberglaubens in Bezug

auf die Periode. Wie manche Frau ist
noch in dem Wahne befangen, es sei schädlich,
während der Regel die Wäsche zu wechseln,
und so wird denn, wenn der Monatsfluß
infolge Erkrankung länger als gewöhnlich
andauert, das gleiche schmutzige Hemd weiter
getragen. Ja es ist mir schon vorgekommen,
daß Frauen in die Sprechstunde kamen, um
wegen ihren Blutungen um Rat zu fragen,
und ganz naiv sagten: Ich glaubte gestern,
die Regel sei vorbei und hatte schon ein frisches
Hemd angezogen, aber heute Morgen kam wieder
Blut und da habe ich wieder das alte angezogen.
Einem solchen Aberglauben sah ich einst eine

Frau zum Opfer fallen, indem sie aus gleichem
Grunde für ihre Entbindung nicht nur ein altes
ungewaschenes Hemd anzog, sondern auch alte
und dreckige Leintücher in ihr Bett legte. Allerdings

änderte dies die herbeigerufene Hebamme
sofort bei ihrer Ankunft, aber es war zn spät,
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bie grau war fc^on tnfigiert, unb in ber golge
ftarb fie an ber gnfeïtion, bie fid) unpeimlich
rafdj ausbreitete unb unter auberem gu einer
Vereiterung beS einen güftgetenteS fûprte.

Slnbere grauen unb SWäbdjen glauben, fie
bürften wäprenb ber Sötenftruation ipre (Ge=

fcptechtSteile nicpt wafdjen, unb fo fammelt fidj
baS Stegelblut in ben galten nnb gwifcpen ben

paaren an, biefe berbaden miteinanber unb in
biefern Vlut unb Schmitt) Eönnen fid) VaHerien
in großer Slngapl mit Seicptigfeit anfammetn
unb gu einer gnfeftion führen. SDtancpe (Ge=

bärmutterentgünbungen, bie fid) in unregel«
mäßigen Vlutungen unb ©cpmergen bei ber
Stegel andern, finb bie golge biefer UrtreiulidjEeit
bei ber ißeriobe. @3 fdjabet gewifj nidjtS unb
ift abfotut nötig, baff eine "grau wäprenb ber
Siegel fid) ein bis gWei fötal tâgtidj bie (Ge=

fdjlecptsteile mit roarmem SBaffer mittelft reiner
Verbanbwatte wäfcpt, nicpt mit einem Schwamm,
in bem fid) aller ©djmuh anfammelt unb ipn
gu einer Vrutftätte bon Neimen macpt. "Sie
Söatte ift nid)t teuer in beit Heilten Quantitäten,
in benen fie gebrannt wirb, unb wenn fie
nachher fcpon weggeworfen werben mn|, fo ift
gu bebenten, bah biefe SlitSgabe biele anbete
für ärgttidje Vepanblung, ÜÖtebifamente, fowie
SlrbeitSauSfall erfparen !ann.

SöaS bie Stegelbinben anbetrifft, bie bon
bieten grauen getragen werben, fo ift gu fagen,
baff bie Vinben nicpt gu lange, nicd)t mehr wie
einen haften Oag getragen werben füllten unb
bann burdj eine frifcpe erfept werben müffen.
(Sine einfache Vinbe aus frifcpgewafcpener Sein«
wanb genügt bollftänbig. 28er auf ©legang
fdjaut, farm fiep bie Eompligierteren Vinben
aus afeptifdjen Vklbwollfiffen unb bergleidjen
aufraffen, nur muh and) ^ter ber 2Bed)fel ein
häufiger fein. Vei, ben leinenen Vinben ift gu
bemerfen, bah fie beim Vorbinben mit einer
ihrer gnneuftäcljen, bie nach innen gufammen«
gelegt war, bie (GefdjledjtSteile berühren follen,
barnit nur bie burdj baS (Glätten mit bem
heifjen ©ifen fteril gemachte, unb nidjt eine

burdj Siegen am ©taube wieber berunreinigte
gläcfje baS Vlut aufnimmt.

ÜÖtit bem 45. bis 50. gapr enbet bie fßeriobe
unb fommt, wenn fie einmal wirflidj fertig
ift, nicht wteber. OaS Aufhören ber SDionatS«

blutungen ift oft bon mehr ober weniger
unangenehmen Störungen begleitet. Viele
grauen leiben unter ^Ballungen beS VluteS
nach bem Kopfe mit ©djmeihauSbrücljen unb
oft fogar bis gur Dhnmadjt gehenb. Slepnliche
Stallungen fommen bor bei grauen, benen
man bie ©ierftöde entfernt hat unb bie beSljnlb
feine fßeriobe mepr haben. Sie fdjeinen im
.Qufammenpang mit bent Stufhören ber (Ge=

fd)fed)t3funftionen gu ftel)en.
©3 fommt bor, bah uw bie $eit beS Ktimaf«

teriumS, wie bie Slbänberung aud) peifst, bie
legten Siegeln ftärfer als früher auftreten, aber
bafür aud) in längeren gwifcfjenräumen. (Sine

aubauernbe ftärfere Vlutung ift ftetS
bcrbädjtig auf eine ernftere (Srfranfung.
©S fann fid) nur um ein fütpom, eine gafer«
gefdjwulft hanbeln, ober aber um jenes
fcpredlicpe Seiben, ben (Gebärmutterfrebs.
2)ie3 gilt befonberS für biejenigen Vlutungen,
bie auftreten, nacpbem bie ^eriobe fcpon einige
^cit nid)t erfdjienen ift. ©ine jebe folcfje Vlutung
foftte bie fßatientin unbergüglid) gnm Slrgte
führen, ba nur eine feljr frühgeitige Dpe«
ration gur Leitung führen fann. Stenn eine
folcpe Kranfe fcpon Slbmagerung, gelbe garbe
nnb Slbfchwäcpung aufweift, fo ift es in bieten
gälten gu fpät gu einer ötabiEalpeitung unb
aud) eine fehr grohe unb auSgebehnte Operation
fann oft nur geitweife Vefferung bringen.

Besprecbutidtn.
Slmtalett für bas gcfaintc gekiitmentoefett beS

3n= unb SluSlaitbfS. Vierteljährliche ©rgän«
guugshefte ber „Slllgem. beutfcpen gebammen«

Leitung". Vertin bei ©Iwin ©taube, Ver«
lagSbudjhanblung.

Oa3 borliegenbe 2. geft beS 1. VanbeS biefer
neuen geitfdjrift bringt an erfter ©teile eine
Slrbeit bon ®an.«9îat Or. gerrenfcpneiber
über bie gefdjidjtticpe ©ntwidelung
unb bie Veform beS gebammenwefenS.
Oarin wirft ber berbiente Oireftor ber geb«
ammemSehranftalt in ©olmar i. @. einen ötüd«
blid auf bie ©ntwidetung beS gebammenberufeS
in ber Vergangenheit. Stir erfetjen barauS,
bah im Sapre 1803 neben bieten anberen bie
©otmarer gebammenfcpule gegrünbet würbe
im Stnfdjluh an ein (Gefejj bom 10. Ventofe
beS $ahre3 xi, baS bie SluSbilbung ber £>eb=

amme für gang granfreid), gu bem baS ©Ifah
bamalS gehörte, regelte unb obtigatorifdj er«
Härte.

®ie Stünfcpe, bie ber Verfaffer auf fein
Programm gefdjrieben hat, betreffenb bie heu«

tige SluSbitbnng ber ^ebammeh, finb folgenbe:
Vefferu SluSbilbung ber .gebammelt burdj
StieberholungSfurfe nnb eine materielle @nt=

fi^äbigung an bie gebammen, bie in lieber«
einftimmnng ift mit ben fcljweren fßflithten

: unb ber eruften Verantwortlichfeit,' bie ber
©taat benfelben auferlegt.

S)r. fRoeber, Verlin, befprid)t bie ©tel«
lung ber gebamme in ber ©äugtingS«
f ü r f o r g e. Um bie bieten unb foftfpieligert
©inridjtungen, bie in ben legten Sahren gur
gebung ber ©äuglingSfürforge getroffen worben
finb, frud)tbringenb gu geftatten, müffen bie

gebammen itt erhöhten ibîahe innerhalb ihres
VentfeS he^angegogen werben. Sie follten
eine beffere SluSbilbung in ber gtjgiene ber
@d)wangerfd)aft unb ber (Geburt, wie in ber
fßflege beS Steugeborenen erhalten. ®ie Sir«
beitSbermehrung follte mit einer Verbefferung
ber materiellen unb fogtalen Sage unb einer
Vermehrung ber ffahl ber gebammen ber«
bunben fein, ©o fönnten bie (Geburtshelfer«
innen bie wahren Veraterinnen unb baburd)
gu VotfSwohttäterinneu werben, unb in aus«
fd)taggebenber Steife an ben in btefer ginfidht
getroffenen ÜDiahttahme mitarbeiten.

3)r. @bw. Silin bringt bann einen Sluffag
über bie SluSbitbung, Vetehrung unb
fogiale ©tettung ber fchwebifchen geb«
ammen. Stir erfe'hen barauS, bah nod) heute
bon fd)webifd)en gebammen bie ßaitge angë=
legt wirb, wenn fchon in geringer Slngapl.
5Diefer Umftanb ift barauf gurüdgufüljren, bah
früher, als bie Stergte an ffapl fchwadj waren,
bie gebammelt in ben abgelegeneren (Gegenben
beS SanbeS gegwungen waren, auch f°^e 0es
burtshülflidje Operationen borgunehmen, bie
fonft nur bon Stergten ausgeführt werben.
OeShalb würben fie auch barin unterrichtet.
Oie fogiale Stellung ber gebammen ift eine
gute, fie werben geadjtet unb bernadjlähigen
ihre fpflidjt fetten. Um unfähig geworbene
ältere gebammen auSfdjalten gu fönnen, würbe
bom SteidjStag eine Slnftalt für penfionierte
gebammen gefdjaffen, wo aber bis je|t mehr
bie alten (Gemeinbehebammen faitben
bor ben frei praftigierenben. Oiefe Slnftalt
wirb unterhalten burdj mähige jährliche Vei«
träge ber gebammen felber, fowie ©ubben«
tionen ber CGemeinben unb beS ©taateS.

@S folgt eine SlrbeitWon SDîeb.«91 at Or.
Saîobfen in Verlin über baS engtifdje
gebammenwefen. gierin werben haupt«
fächlich neuere, auf bie SluSbilbnng, bie Slppro«
bation unb bie ißrapS ber gebammen begüg«
liehe @efege befprodjen unb erläutert. Oen
Vefdjlufj beS gefteS bilbet ein_Sluffag bon Or.
Otto Steige in gamburg: gebammen«
berficherung in gamburg. ©in Verfud)
ber ©rridjtung einer pribaten VerfidjerungS«
îaffe war mihtungen wegen ber hohen Veiträge,
bie bertangt werben muhten, ©o nahm ber
©taat bie ©ache an bie ganb unb plant jegt

j bie obligatorifdje Verficpernng ber burd) ben
I ©taat angefteüten biplotnierten gebammen.

giegu gibt ber ©taat gamburg einen nam«
haften Veitrag. Oer Staat garantiert bie
SluSgaljlung ber VerfidjerungSbeträge an bie
Veredjtigten. Stenn eine gebamme bor bem
VüdtrittSalter auf ihren Veruf bergicptet, fo
werben ihr alle ihre Jahresbeiträge ohne ßmfen
gurüdbegahlt. Stirbt eine gebamme bor biefem
Sitter, fo werben ihre Veiträge ihren unter 15
Sahre alten Äinbern auSbegaljlt.

L'Arte Ostetrica (Oie ©ntbinbungStunft) 14=

tägige fRebue ber (GebnrtShülfe unb grauen«
heilfunbe.
Oiefe Vebue wirb he^auSgegeben bon fßrof.

iöiangiagatli, bem berühmten Sehrer unb Oi=
rettor ber SJiaitänber grauenHinit. ©eine
SJijtarbeiter finb alles meift befannte Stamen
auS'ber italienifdhen grauenargtwclt. infolge«
beffen finb auch öie Veiträge bon hohem Sterte
unb berbreiten unter ben italienifdhen geb«
aminen eine reiche Vetehrung unb görberung
in ihrem gache. Oafs auch gebammen felber
an ber geitfdjrift mitarbeiten, ift ein weiterer
Vor'gug, inbem fie au(h...ih^e ©tanbeSfragen
in bem Vtatte befprecpeir föiineti. Oie geit«
fegrift tommt gwcintal wtoitatlidj heraus bei

1

©ufano in Sfîailanb.
' -'ni

Journal de la Sage-Femme, unfere bon
fßrof. fRoffier in Saufanne herauSgegebene
welfdje Kollegin, bringt in ihrer 2. Stummer
bie gortfepung einer in Str. 1 begonneneu Sir«
beit bon Or. Oïjétin über bie Oiagnofe ber
@ileiterfd)wangerfd)aft, beren ©cglnh in Str. 3

folgt, gerner enthält fie einen Verid)t über
bie ©i|ung ber romanifd)en©eHion beS ©djweig.
gebammenbereinS bom 25.ganuar 1910. Str. 3

bringt einen Veridjt über bie ©ipung berfelben
©ettion bom 20. Slpril 1910, unb bann ift
ein Slufruf beS nationalen States ber frangö«
fifdjen grauen tuferiert, bie einen Vnnb gur
Veïâmpfung ber berbrecherifchen gehlgebnrt
ins Seben rufen, ©nblict) folgt ein Slrtifel
bon fßrof. ©parles in Süttich über ben SJtih«

braud) öer inneren llnterfnchung in ber (Ge=

burtspülfe.

5d)UJet^er. fl^ômntentiîretti»

Zcntraliiorsfaiid.
Oie VereinSmitgtieber werben barauf auf«

mertfam gemadjt, bah mit Slnfang Stobember
ber gweite ©ingug pro 1910/11 gemadjt wirb
unb erfudjen wir bie Kolleginnen bringenb,
ben Vetrag bon gr. 4. — ptefür bereit palten
gu wollen.

Oiejenigen ©eltionen, bie. ben ©ingug felbft
beforgen, wollen benfelben ebenfalls beförber«
lichft einfenben, ,,fo bah alle Veiträge im Sto«

bember eingehen, wie es laut ben Statuten
§ 8 borgefeprieben ift.

©obann möchten wir biejenigen Kolleginnen,
bie bei erlranften SJtitgliebern Vefuche abftatten,
pöflicpft erfuepen, bon /feit gu 3eit über beren
Vefinben an bie Kran!enEaffe=Kommiffion Ve«

rieht erftatten gu wollen, gteicpbiet, ob ber
„ßuftanb ber ißatientiu gut ober fcplecpt fei.
©rpätt bie Kranîenïaffe=Kommiffion bon teiner
©eite ÜDtitteilung, fo ift fie gegwungen, fidj an
ben Slrgt gu wenben, ber baS KranïpeitSgeugniS
auSftellt, wa§ gu unangenehmen Irrtümern
füpren fann, befonberS wenn bie Patientin
ben Slrgt gewedjfelt pat, opne piebon Kenntnis
gu geben. SBir möchten überhaupt ben werten
Kolleginnen fteifjige KranEenbefucpe fepr emp«
feplen, fie würben ihnen gweifaeperweife beftenS
berbanH, bon ber Patientin fowopl als bon
ber KranEenEaffe=Kommiffioti.

Sin bie am 8. unb 9. DEtober in ©pur ftatt«
gefunbene Verfammlung beS VunbeS ©d)weig.
grauen=Vereine würben grau ©epenfer unb
grau Opurn abgeorbnet.

;i: SJÎit beften tollegialen (Grüpen

Oer Sentrat«Vorftanb.
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die Frau war schon infiziert, und in der Folge
starb sie an der Infektion, die sich unheimlich
rasch ausbreitete und unter anderem zu einer
Vereiterung des einen Hüftgelenkes führte.

Andere Frauen und Mädchen glauben, sie

durften während der Menstruation ihre
Geschlechtsteile nicht waschen, und so sammelt sich
das Regelblut in den Falten und zwischen den
Haaren an, diese verbacken miteinander und in
diesem Blut und Schmutz können sich Bakterien
in großer Anzahl mit Leichtigkeit ansammeln
und zu einer Infektion führen. Manche
Gebärmutterentzündungen, die sich in
unregelmäßigen Blutungen und Schmerzen bei der
Regel äußern, sind die Folge dieser Unreinlichkeit
bei der Periode. Es schadet gewiß nichts und
ist absolut nötig, daß eine "Frau während der
Regel sich ein bis zwei Mal täglich die
Geschlechtsteile mit warmem Wasser mittelst reiner
Verbandwatte wäscht, nicht mit einem Schwamm,
in dem sich aller Schmutz ansammelt und ihn
zu einer Brutstätte vou Keimen macht. "Die
Watte ist nicht teuer in den kleinen Quantitäten,
in denen sie gebraucht wird, und wenn sie

nachher schon weggeworfen werden muß, so ist
zu bedenken, daß diese Ausgabe viele andere
für ärztliche Behandlung, Medikamente, sowie
Arbeitsausfall ersparen kann.

Was die Regelbinden anbetrifft, die von
vielen Frauen getragen werden, so ist zu sagen,
daß die Binden nicht zu lange, nicht mehr wie
einen halben Tag getragen werden sollten und
dann durch eine frische ersetzt werden müssen.
Eine einfache Binde aus frischgewaschener
Leinwand genügt vollständig. Wer auf Eleganz
schaut, kann sich die komplizierteren Binden
aus aseptischen Waldwollkissen und dergleichen
anschaffen, nur muß auch hier der Wechsel ein
häufiger sein. Bei den leinenen Binden ist zu
bemerken, daß sie beim Vorbinden mit einer
ihrer Innenflächen, die nach innen zusammengelegt

war, die Geschlechtsteile berühren sollen,
damit nur die durch das Glätten mit dem
heißen Eisen steril gemachte, und nicht eine

durch Liegeu am Staube wieder verunreinigte
Fläche das Blut aufnimmt.

Mit dem 45. bis 50. Jahr endet die Periode
und kommt, wenn sie einmal wirklich fertig
ist, nicht wieder. Das Aufhören der
Monatsblutungen ist oft von mehr oder weniger
unangenehmen Störungen begleitet. Viele
Frauen leiden unter Wallungen des Blutes
nach dem Kopfe mit Schweißausbrüchen und
oft sogar bis zur Ohnmacht gehend. Aehnliche
Wallungen kommen vor bei Frauen, denen
man die Eierstöcke entfernt hat und die deshalb
keine Periode mehr haben. Sie scheinen im
Zusammenhang mit dem Aufhören der
Geschlechtsfunktionen zu stehen.

Es kommt vor, daß um die Zeit des Klimak-
teriums, wie die Abänderung auch heißt, die
letzten Regeln stärker als früher auftreten, aber
dafür auch in längeren Zwischenräumen. Eine
andauernde stärkere Blutung ist stets
verdächtig auf eine ernstere Erkrankung.
Es kann sich nur um ein Myom, eine Faser-
geschwulst handeln, oder aber um jenes
schreckliche Leiden, den Gebärmut ter krebs.
Dies gilt besonders für diejenigen Blutungen,
die auftreten, nachdem die Periode schon einige
Zeit nicht erschienen ist. Eine jede solche Blutung
sollte die Patientin unverzüglich zum Arzte
führen, da nur eine sehr frühzeitige
Operation zur Heilung führen kann. Wenn eine
solche Kranke schon Abmagerung, gelbe Farbe
und Abschwächung aufweist, so ist es in vielen
Fällen zu spät zu einer Radikalheilung und
auch eine sehr große und ausgedehnte Operation
kann oft nur zeitweise Besserung bringen.

vesprechungen.
Annalen für das gesainte Hebammenwesen des

In- und Auslandes. Vierteljährliche
Ergänzungshefte der „Allgem. deutschen Hebammen-

Zeitung". Berlin bei Elwin Staude,
Verlagsbuchhandlung.

Das vorliegende 2. Heft des 1. Bandes dieser
neuen Zeitschrift bringt an erster Stelle eine
Arbeit von San.-Rat Dr. Herrenschneider
über die geschichtliche Entwickelung
und die Reform des Hebammenwesens.
Darin wirft der verdiente Direktor der
Hebammen-Lehranstalt in Colmar i. E. einen Rückblick

auf die Entwickelung des Hebammenberufes
in der Vergangenheit. Wir ersehen daraus,
daß im Jahre 1803 neben vielen anderen die
Colmarer Hebammenschule gegründet wurde
im Anschluß an ein Gesetz vom 10. Ventvse
des Jahres XI, das die Ausbildung der
Hebamme für ganz Frankreich, zu dem das Elsaß
damals gehörte, regelte und obligatorisch
erklärte.

Die Wünsche, die der Verfasser auf sein
Programm geschrieben hat, betreffend die heutige

Ausbildung der Hebammen, sind folgende:
Bessern Ausbildung der Hebammen durch
Wiederholungskurse und eine materielle
Entschädigung an die Hebammen, die in
Uebereinstimmung ist mit den schweren Pflichten

' und der ernsten Verantwortlichkeit,' die der
Staat denselben auferlegt.

Dr. Roeder, Berlin, bespricht die Stellung
der Hebamme in der Säuglingsfürsorge.

Um die vielen und kostspieligen
Einrichtungen, die in den letzten Jahren zur
Hebung der Säuglingsfürsorge getroffen worden
sind, fruchtbringend zu gestalten, müssen die

Hebammen in erhöhten Maße innerhalb ihres
Berufes herangezogen werden. Sie sollten
eine bessere Ausbildung in der Hygiene der
Schwangerschaft und der Geburt, wie in der
Pflege des Neugeborenen erhalten. Die
Arbeitsvermehrung sollte mit einer Verbesserung
der materiellen und sozialen Lage und einer
Vermehrung der Zahl der Hebammen
verbunden sein. So könnten die Geburtshelferinnen

die wahren Beraterinnen und dadurch
zu Volkswohltäterinneu werden, und in
ausschlaggebender Weise an den in dieser Hinsicht
getroffenen Maßnahme mitarbeiten.

Dr. Edw. A lin bringt dann einen Aufsatz
über die Ausbildung, Belehrung und
soziale Stellung der schwedischen
Hebammen. Wir ersehen daraus, daß noch heute
von schwedischen Hebammen die Zange angelegt

wird, wenn schon in geringer Anzahl.
Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, daß
früher, als die Aerzte an Zahl schwach waren,
die Hebammen in den abgelegeneren Gegenden
des Landes gezwungen waren, auch solche ge-
burtshülfliche Operationen vorzunehmen, die
sonst nur von Aerzten ausgeführt werden.
Deshalb wurden sie auch darin unterrichtet.
Die soziale Stellung der Hebammen ist eine
gute, sie werden geachtet und vernachläßigen
ihre Pflicht selten. Um unfähig gewordene
ältere Hebammen ausschalten zu können, wurde
vom Reichstag eine Anstalt für pensionierte
Hebammen geschaffen, wo aber bis jetzt mehr
die alten Gemeindehebammen Zutritt fanden
vor den frei praktizierenden. Diese Anstalt
wird unterhalten durch mäßige jährliche
Beiträge der Hebammen selber, sowie Subventionen

der Gemeinden und des Staates.
Es folgt eine Arbeit-von Me d.-Rat Dr.

Jakobsen in Berlin über das englische
Hebammenwesen. Hierin werden
hauptsächlich neuere, auf die Ausbildnng, die Approbation

und die Praxis der Hebammen bezügliche

Gesetze besprochen und erläutert. Den
Beschluß des Heftes bildet ein Aufsatz von Dr.
Otto Welge in Hamburg: Hebammen-
Versicherung in Hamburg. Ein Versuch
der Errichtung einer privaten Versicherungskasse

war mißlungen wegen der hohen Beiträge,
die verlangt werden mußten. So nahm der
Staat die Sache an die Hand und plant jetzt

j die obligatorische Versicherung der durch den
I Staat angestellten diplomierten Hebammen.

Hiezu gibt der Staat Hamburg einen
namhaften Beitrag. Der Staat garantiert die
Auszahlung der Versicherungsbeträge an die
Berechtigten. Wenn eine Hebamme vor dem
Rücktrittsalter auf ihren Beruf verzichtet, so

werden ihr alle ihre Jahresbeiträge ohne Zinsen
zurückbezahlt. Stirbt eine Hebamme vor diesem
Alter, so werden ihre Beiträge ihren unter 15

Jahre alten Kindern ausbezahlt.

llstotno» (Die Entbindungskunst) 14-
tägige Revue der Geburtshülfe und
Frauenheilkunde.

Diese Revue wird herausgegeben von Prof.
Mangiagalli, dem berühmten Lehrer und
Direktor der Mailänder Frauenklinik. Seine
Mitarbeiter sind alles meist bekannte Namen
aus der italienischen Frauenarztwelt. Infolgedessen

sind auch die Beiträge von hohem Werte
und verbreiten unter den italienischen
Hebammen eine reiche Belehrung und Förderung
in ihrem Fache. Daß auch Hebammen selber
an der Zeitschrift mitarbeiten, ist ein weiterer
Vorzug, indem sie auch., ihre Standesfragen
in dem Blatte besprechet? können. Die Zeit-
schrift kommt zweimal (monatlich heraus bei
Cusanv in Mailand.

' '

àrnsl llo Is 8sgs-femms, unsere von
Prof. Rossier in Lausanne herausgegebene
welsche Kollegin, bringt in ihrer 2. Nummer
die Fortsetzung einer in Nr. 1 begonnenen
Arbeit von Dr. Thêlin über die Diagnose der
Eileiterschwangerschaft, deren Schluß in Nr. 3

folgt. Ferner enthält sie einen Bericht über
die Sitzung der romanischen Sektion des Schweiz.
Hebammenvereins vom 25. Januar 1910. Nr. 3

bringt einen Bericht über die Sitzung derselben
Sektion vom 20. April 1910, und dann ist
ein Aufruf des nationalen Rates der französischen

Frauen inseriert, die einen Bund zur
Bekämpfung der verbrecherischen Fehlgeburt
ins Leben rufen. Endlich folgt ein Artikel
von Prof. Charles in Lüttich über den
Mißbrauch der inneren Untersuchung in der
Geburtshülfe.

Schweher. Hàmmenmrein.
Aèntralvorstana.

Die Vereinsmitglieder werden darauf
aufmerksam gemacht, daß mit Anfang November
der zweite Einzug pro 1910/11 gemacht wird
und ersuchen wir die Kolleginnen dringend,
den Betrag von Fr. 4. — hiefür bereit halten
zu wollen.

Diejenigen Sektionen, die. den Einzug selbst
besorgen, wollen denselben ebenfalls beförderlichst

einsenden, Zo daß alle Beiträge im
November eingehen, wie es laut den Statuten
K 8 vorgeschrieben ist.

Sodann möchten wir diejenigen Kolleginnen,
die bei erkrankten Mitgliedern Besuche abstatten,
höflichst ersuchen, von Zeit zu Zeit über deren
Befinden an die Krankenkasse-Kommission
Bericht erstatten zu wollen, gleichviel, ob der
Zustand der Patientin gut oder schlecht sei.

Erhält die Krankenkasse-Kommission von keiner
Seite Mitteilung, so ist sie gezwungen, sich an
den Arzt zu wenden, der das Krankheitszeugnis
ausstellt, was zu unangenehmen Irrtümern
führen kann, besonders wenn die Patientin
den Arzt gewechselt hat, ohne hievon Kenntnis
zu geben. Wir möchten überhaupt den werten
Kolleginnen fleißige Krankenbesuche sehr
empfehlen, sie würden ihnen zweifacherweise bestens
verdankt, von der Patientin sowohl als von
der Krankenkasse-Kommission.

An die am 8. und 9. Oktober in Chur
stattgefundene Versammlung des Bundes Schweiz.
Frauen-Vereine wurden Frau Schenker und
Frau Thum abgeordnet.

^ Mit besten kollegialen Grüßen
Der Zentral-Vorstand.
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